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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die europäische patentanmeldung Nr. 86 108 716.1 1st 

am 29. Màrz 1989 das europäische Patent Nr. 0 212 147 

erteilt worden, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet: 

"Evakuiervorrichtung für Aufzüge einer Aufzugsgruppe, 

wobei eine Notsteuerungseinrichtung (18) vorgesehen ist, 

die bei Auftreten eines Notfalles zwecks Evakuierung von 

in einer Aufzugskabine (A, B, C) befindlichen Fahrgästen 

aktiviert werden kann, dadurch gekennzeichnet, 

- daB an den einander zugewandten Seitenwànden der in 

einemn gemneinsamen Aufzugsschacht (7) geführten Aufzugs-

kabinen (A, B, C) Ubergangseinrichtungen (13) angeordnet 

sind, die verriegelbare Türen (14) aufweisen, 

- daB die NotsteuerungseinrichtUng (18) eine Kabinen-

auswahlschaltung (32a-33, 45-46c) aufweist, mittels 

weicher bei Aktivierung der Notsteuerungseinrichtung (18) 

eine einer vom Notfall betroffenen blockierten Aufzugs-

kabine (A, B, C) benachbarte Aufzugskabine (B, C) 

ausgewàhlt und an die Notsteuerungseinrichtung (18) 

geschaltet wird, und 

- daB die Notsteuerungseinrichtung (18) eine Notfahr-

schaltung (34a-44) aufweist, mnittels weicher die 

ausgewählte Aufzugskabine (B, C) auf das Niveau der 

blockierten Aufzugskabine (A, B, C) gesteuert wird, so daB 

die in dieser befindlichen Fahrgäste nach dem Entriegein 

und Of fnen der Türen (14) über die Ubergangseinrichtungen 

(13) in die ausgewâhlte Aufzugskabine (B, C) gelangen 

können." 
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Die abhängigen Ansprüche 2 und 3 richten sich auf 

bevorzugte Ausfuhrungsformen der Vorrichtung nach dein 

Anspruch 1. 

II. 	Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Einspruch eingelegt und den Widerruf des 

Patents wegen nange1nder erfinderischer Tatigkeit 

beantragt. Zur Stützung ihres Vorbringens hat sie auf 

folgende Dokumente verwiesen: 

(Dl) 	Sonderdruck aus der Fachzeitschrift "fördern und 

heben" Nr. 5 (1968), Seiten 311 - 318, "Die 

Schnellaufzüge im Fernsehturm Moskau" 

Auszug aus der "Rheinischen Post", Nr. 198/1984 

voin Samstag, 25. August 1984, Lokalteil "Düssel-

dorfer Stadtpost" 

Firmenprospekt "emergenzanatic" 

Besprechungsnotiz über eine Besprechung voin 

27. März 1980 betref fend die Aufzüge für den 

Fernnieldeturm Düsseldorf 

"Fernrneldturin Düsseldorf: Beschreibung wichtiger 

Funktionen" 

(D6, D7) Fertigungszeichnungen betref fend den Fernmelde-

turm Düsseldorf 

III. 	Mit Entscheidung voin 15. Mai 1991 wies die Einspruchs- 

abteilung den Einspruch zurück. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung ist am 29. Juni 1991 Beschwerde 

eingelegt worden. Die Beschwerdegebühr wurde am gleichen 

Tag entrichtet. 
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Die Beschwerdebegründung ist am 13. September 1991 

eingegangen. 

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu 

widerrufen. 

V. 	Eine mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer f and 

am 10. März 1993 statt. 

In der mündlichen verhandlung verwies die Beschwerde-

führerin in Ergànzung zum Dokuinent Dl auf ein weiteres 

Dokument betref fend die Aufzüge im Fernsehturm Moskau, und 

zwar: 

(D8) 	Sonderdruck aus der Fachzeitschrift "Technische 

Uberwachungt 1 , Bd. 9 (1968), Nr. 10, Seiten 336 

bis 340. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte gexnãB 

Hauptantrag, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent 

in unveränderter Form aufrechtzuerhalten. Hilfsweise 

beantragte sie, das Patent in geàndertem Umfang auf der 

Basis eines in der iuündlichen Verhandlung überreichten 

Anspruchs 1 aufrechtzuerhalten. 

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag lautet wie folgt: 

"Evakuiervorrichtung für eine Aufzugsgruppe bildende 

Aufzüge mit in einem gemeinsalnen Aufzugsschacht (7) 

geführten Aufzugskabinen (A, B, C), die an ihren einander 

zugewandten Seitenwänden fibergangseinrichtungen (13) mit 

verriegelbaren Türen (14) aufweisen, wobei un Notfall eine 

Notsteuerungseinrichtung (18) von den in der Kabine 

befindlichen Fahrgästen aktiviert werden kann, mittels 

weicher über die Ubergangseinrichtungen (13) eine 
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Evakuierung der Fahrgaste von der vorn Notfall betroffenen 

blockierten Aufzugskabine (A, B, C) in eine auf gleiche 

I-Iöhe gefahrene benachbarte Aufzugskabine (B, C) möglich 

ist, dadurch gekennzeichnet, 

dai3 die Notsteuerungseinrichtung (18) eine Kabirienauswahl-

schaltung (32a-33), 45-46c) aufweist, die bei Aktivierung 

der Notsteuerungseinrichtung (18) eine der vom Notfall 

betroffenen Aufzugskabine (A, B, C) benachbarte Aufzugs- 

kabine (B, C) selbsttatig auswählt und an die Not-

steuerungseinrichtung (18) schaltet, daB die 

Notsteuerungseinrichtung (18) eine Notfahrschaltung (34a-

44) aufweist, die die ausgewählte Aufzugskabine (B, C) 

selbsttätig in die Richtung der blockierten Aufzugskabine 

(A, B, C) steuert, und daB an den Ubergangseinrichtungen 

(13) Magnetschalter (16.1, 16.2, 16.3) angeordnet sind, 

inittels deren Signalen die Notfahrschaltung (34a-44) die 

ausgewãhlte Aufzugskabine (B, C) selbsttàtig auf die Höhe 

der blockierten Aufzugskabine (A, B, C) steuert." 

VI. 	Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Beschwerdeführerin 

un wesentlichen folgendes vorgetragen: 

Es sei in der Patentschrift mit keinem Wort erwàhnt, daB 

seitlich angeordnete Notüberstiegstüren, die eine 

Evakuierung von einer blockierten Aufzugskabine in eine 

herangefahrene benachbarte Kabine ermöglichten, schon - 

und zwar seit langem - zuin Stand der Technik gehörten. 

Eine solche Evakuiervorrichtung finde vor allem bei 

Aufzugen in hohen Gebäuden, wie z. B. Fernsehtürinen, 

Verwendung, wo der Abstand zwischen Haltestellen 15 in oder 

inehr betrage. Es gehe aus den Dokuinenten Dl und D8 bzw. D2 

und D4 bis D7 eindeutig hervor, daB die Aufzüge bei dem 

Fernsehturm in Moskau bzw. dem Fernineldeturm in Düsseldorf 

mit derartigen Evakuiervorrichtungen ausgestattet worden 

seien. 
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Der Evakuiervorgang bei dem Fernmeldturin in Düsseldorf 

laufe wie folgt ab: Nach Abgabe eines Alarmrufes aus einer 

blockierten Kabine werde ihre genaue Position dem 

Auszugsführer eines benachbarten Aufzugs bekanntgegeben 

und an Anzeigetafeln in der Kassenhalle und an alien 

Aufzugszugängen angezeigt. Der Führer der Nachbarkabine 

fahre diese zuerst mit normaler Geschwindigkeit an die der 

blockierten Kabine nãchstliegende sogenannte "blinde" 

Haltestelie und dann von da aus inittels einer Totmann-

steuerung bis zur genauen Bündigkeit mit der blockierten 

Kabine, wobei er dies über einen Spion in der Uberstiegs-

tür und eine Baikeninarkierung an der biockierten Kabine 

feststelien könne. Der Führer mache dann von innen seine 

Uberstiegstür auf und kiappe eine Trittstufe sowie 

Geiänderstangen von seiner Kabine aus. Danach kiappe er 

die Trittstufe und die Gelànderstange der biockierten 

Kabine aus und mache ihre TJberstiegstür von auIen auf. 

Nachdem die Fahrgâste aus der biockierten Kabine 

umgestiegen seien, würden die Uberstiegstüren bzw. 

Trittstufen und Geländerstangen in der uingekehrten 

Reihenfoige zugemacht bzw. weggeklappt und die evakuierten 

Fahrgäste zu ihrem Ziel gebracht. Der ganze Vorgang werde 

durch Sicherheitseinrichtungen überwacht, die die 

Einhaitung dieses Ablaufes gewährleisteten, so daB man 

schon von einer Teilautomatisierung sprechen könne. Die 

Gestaitung der Evakuiervorrichtung sei durch laufende 

Schulung von neuen Aufzugsführern, Feuerwehrübungen usw. 

der Offentlichkeit zuganglich geinacht worden. Darüber 

hinaus habe am 19. August 1984 ein tatsächlicher Evakuier-

vorgang stattgefunden, worüber im Dokument D2 berichtet 

worden sei. 

Eine Vollautomatisierung des Evakuiervorgangs sei ohne 

weiteres technisch realisierbar gewesen, man habe davon 

lediglich aufgrund psychoiogischer Erwägungen Abstand 

genoinmen, well die zu evakuierenden Fahrgàste besonders in 
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einexn sehr hohen Gebàude leicht in einen panikartigen 

Zustand gelangen könnten, so daB der beruhigende Zuspruch 

eines versierten Aufzugsführers als wünschenswert 

angesehen worden sei. 

Die im erteilten Anspruch 1 pauschal genannten technischen 

Mai3nahinen gingen nicht über das hinaus, was der Fachxnann 

zur Verwirklichung einer Automatisierung zwangsläufig 

einsetzen müsse. Automatische Kabinenauswahlschaltungen 

bei Aufzugsgruppen und das autoxnatische Anfahren 

bestimniter Positionen gehórten zum Aligeineinwissen des 

Aufzugsfachxnanns. 

Was den Anspruch 1 nach deni 1-Iilfsantrag betreffe, sei auf 

die Dokuinente Dl und D8 verwiesen, woraus die Verwendung 

von Magnetschaltern für die Bündigstellung in den Halte-

stellen kiar hervorgehe. Eine entsprechende Anordnung zur 

Bündigstellung zweier Kabinen liege daher auf der Hand. 

VII. 	Die Beschwerdegegnerin hat diesem Vorbringen widersprochen 

und dabei folgendes geltend geinacht: 

Eine Automatisierung des Evakuiervorgangs spare nicht nur 

Personalkosten, sondern sie führe auch zu einer 

schnelleren und sicheren Evakuierung, da es nicht inehr 

erforderlich sei, daB ein Aufzugsführer, der unter einem 

hohen psychischen Druck stehe, eine koinplizierte Reihen-

folge von Handlungen wahrnehinen xnüsse. 

Es seien mm gesamten Stand der Technik keine technischen 

Mittel beschrieben worden, die mit den un erteilten 

Anspruch 1 angegebenen Merkmalen der Notsteuereinrichtung 

vergleichbar seien. So funktioniere die Kabinenauswahl-

schaltung gemäB der Erfindung nach einem vällig anderen 

Auswahlprinzip (Nachbarschaft zur blockierten Kabine) als 

eine konventionelle Schaltung dieser Art, die eingehende 
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Aui3enrufe verarbeite und die jeweils gunstigste Kabine 

erinittele. Darüber hinaus sei die NotfahrsChaltUflg in der 

Lage, die Rettungskabine auf das nicht vorhersehbare 

Niveau der blockierten Kabine zu steuern, was deni Anfahren 

von Haltestellen nicht gleichzusetzen sei. 

Was den Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag betreffe, sei 

dieser vollständig gegenüber dem Stand der Technik 

abgegrenzt und beinhalte spezifische Merkinale der 

Notfahrschaltung, die in diesein Zusanimenhang un Stand der 

Technik nicht zu finden seien. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der 

Artikel 106 bis 108 sowie der Regein 1 (1) und 64 EPU. Sie 

ist daher zulässig. 

Hauptantrag 

2.1 	Die zuin Stand der Technik gehörenden EvakuiervorrichtUngen 

beinhalten keine Mittel zur vollautomatischen Steuerung 

des Evakuiervorgangs. Der Gegenstand des erteilten 

Anspruchs 1 ist somit neu. 

2.2 	Die Beschwerdeführerifl hat dargetan, daB die un Punkt VI 

oben geschilderte Evakuiervorrichtuflg bei den Aufzügen mm 

Fernmeldeturm Düsseldorf zuin Stand der Technik mm Sinne 

von Artikel 54 (2) gehOrt, was letztlich in der inündlichen 

Verhandlung vor der Kainmer von der Beschwerdegegnerin 

ausdrücklich anerkannt wurde. 

2.3 	Ausgehend von diesein Stand der Technik 1st die zu läsende 

technische Aufgabe darin zu sehen, die bekannte 

Evakuiervorrichtung derart weiterzuentwickeln, daB mi 
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Notfall der Evakuiervorgang ohne den Eingriff von 

Bedienungspersonal autoinatisch abläuft. Ein eigenstàndiger 

Beitrag zu einer erfinderischen Tatigkeit kann aus 

folgenden Grüriden in der Stellung dieser Aufgabe nicht 

gesehen werden. Zuin inaBgebenden Zeitpunkt war die 

vollautornatische Steuerung des norinalen Betriebs einer 

Aufzugsinstallation lange bekannt und die übliche Praxis. 

Die ständige Pràsenz von Aufzugsführern, die in einein 

Notfall einen Evakuiervorgang ohne Verzógerung einleiten 

und durchführen könnten, war nur in wenigen Ausnahrne-

fallen, wie z. B. bei hohen Fernrneldetürrnen, vorgesehen. 

Für den Fachrnann lag es daher aus technischer Sicht auf 

der Hand, den Evakuiervorgang in die autoxnatische 

Steuerung einzubeziehen, urn eine schnelle Evakuierung zu 

gewâhrleisten. Die Tatsache, daB derartige Uberlegungen 

bisher keinen Eingang in die Praxis fanden, hat ihre 

Erklärung in der Erwagung dessen, was dein Fahrgast in 

einern Notfall - ohne externe Hilfe - zuzuinuten war. Bei 

zunehinender Gewähnung der öffentlichkeit an autornatisch 

gesteuerte technische Vorgânge in vielen Bereichen des 

taglichen Lebens war es aber nur eine Frage der Zeit, bis 

der Aufzugsfachinann mit der Akzeptanz eines autornatisch 

ablaufenden Evakuiervorgangs rechnen konnte. 

	

2.4 	Es 1st für den Fachmnann ohne weiteres ersichtlich, daB zur 

Lösung der gesteilten Aufgabe eine Notsteuerungs-

einrichtung notwendig ist, die elne geeignete - d. h. der 

blockierten Kabine benachbarte - Rettungskabine auswàhlt 

und diese auf das Niveau der blockierten Kabine fährt. Die 

irn kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 1 pauschal 

angegebenen technischen Mittel gehen nicht über diesen 

Grundgedanken hinaus. 

	

2.5 	Die Kanuner kornrnt daher zu dein Ergebnis, daB sich der 

Gegenstand des erteilten Anspruchs in naheliegender Weise 
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41  

aus dein Stand der Technik ergibt und daher nicht als 

erfinderisch anzusehen ist (Artikel 56 EPU). 

3. 	Hilfsantracz 

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag beinhaltet gegenüber 

dem erteilten Anspruch 1 das zusätzliche Merkinale, daB an 

den Ubergangseinrichtungen Magnetschalter angeordnet sind, 

inittels deren Signale die Notfahrschaltung die ausgewâhlte 

Aufzugskabine selbsttãtig auf die Hóhe der blockierten 

Aufzugskabine steuert. 

Die Verwendung von Magnetschaltern zur Feststellung der 

Bündigkeit zwischen einer Haltestelle und einer Kabine 

gehórt zuin Stand der Technik auf dem Gebiet von Aufzugs-

steuerungseinrichtungen, vgl. z. B. Dokuinent D8, Seite 2, 

inittlere Spalte. Hierbei sind un Bereich der Haltestellen 

stationäre Schalter angeordnet, die auf an der Kabine 

angebrachte Magnete ansprechen. Es lag daher für den 

Fachinann nahe, dieses Prinzip auf eine Evakuiervorrichtung 

zu übertragen, bei der es darauf ankoinint, die Bündigkeit 

zwischen zwei Kabinen herzustellen. Es 1st offensichtlich, 

daB in diesein Fall die Magnetschalter an den Ubergangs-

einrichtungen anzubringen sind, weil dies die am nãchsten 

zueinander liegenden Teile der benachbarten Kabinen sind. 

mi Gegenstand des Anspruchs 1 nach dein Hilfsantrag 1st 

soinit ebenfalls keine erfinderische Tätigkeit zu 

erkennen. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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